
““““““““RECHTSEXTREMISMUS RECHTSEXTREMISMUS RECHTSEXTREMISMUS RECHTSEXTREMISMUS RECHTSEXTREMISMUS RECHTSEXTREMISMUS RECHTSEXTREMISMUS RECHTSEXTREMISMUS 

UND GEWALT”UND GEWALT”UND GEWALT”UND GEWALT”UND GEWALT”UND GEWALT”UND GEWALT”UND GEWALT”



GESETZLICHER RAHMENGESETZLICHER RAHMEN

GesetGesetz Nr. 645 vom 20. Juni 1952 z Nr. 645 vom 20. Juni 1952 
Neubildung einer faschistischen Neubildung einer faschistischen 
Partei Partei 
GesetGesetz Nr. 962 vom 9. Oktober z Nr. 962 vom 9. Oktober 
1967 Völkermord1967 Völkermord
Gesetz Nr. 205 vom 25. Juni 1993, Gesetz Nr. 205 vom 25. Juni 1993, 
in Zusammenhang mit Ges. Nr. in Zusammenhang mit Ges. Nr. 
654 vom 13. Oktober 1975 654 vom 13. Oktober 1975 
RassendiskriminierungRassendiskriminierung



STRAFGESETZBUCHSTRAFGESETZBUCH

BeleidigungBeleidigung (Art. 594 (Art. 594 StGBStGB))

DrohungDrohung (Art. 612 (Art. 612 StGBStGB) ) 

SchlägeSchläge (Art. 581 (Art. 581 StGBStGB))

KörperverletzungKörperverletzung (Art. 582 (Art. 582 StGBStGB))

NötigungNötigung (Art. 610 (Art. 610 StGBStGB))



FASCHISMUSFASCHISMUS

VerfolgungVerfolgung antidemokratischerantidemokratischer ZieleZiele
((NeubildungNeubildung derder faschistischenfaschistischen ParteiPartei) ) durchdurch::
GewaltverherrlichungGewaltverherrlichung, , --drohungdrohung, , --gebrauchgebrauch
VerfechtungVerfechtung derder AbschaffungAbschaffung derder
verfassungsrechtlichverfassungsrechtlich verbrieftenverbrieften FreiheitenFreiheiten
RassistischeRassistische PropagandaPropaganda
VerherrlichungVerherrlichung von von VertreternVertretern, , TatenTaten, , 
PrinzipienPrinzipien und und MethodenMethoden derder faschistischenfaschistischen
ParteiPartei
ÄusserungenÄusserungen faschistischerfaschistischer NaturNatur



STRAFAUSMASSSTRAFAUSMASS

Von 5 bis Von 5 bis zuzu 12 12 JahrenJahren GefängnisGefängnis und und 
von 1032 bis von 1032 bis zuzu 10.329 Euro 10.329 Euro GeldstrafeGeldstrafe
fürfür InitiatorenInitiatoren, , OrganisatorenOrganisatoren, , LeiterLeiter

Von 2 bis Von 2 bis zuzu 5 5 JahreJahre GefängnisGefängnis und von und von 
516 bis 516 bis zuzu 5164 Euro 5164 Euro GeldstrafeGeldstrafe fürfür diedie
TeilnehmerTeilnehmer

Bei Bei GebrauchGebrauch-- bzwbzw. . WaffenbesitzWaffenbesitz bzwbzw. . 
GewaltanwendungGewaltanwendung bzwbzw. . 
paramilitärischeparamilitärische OrganisationOrganisation, , 
VerdoppelungVerdoppelung derder StrafenStrafen



VERHERRLICHUNG DES VERHERRLICHUNG DES 
FASCHISMUS (Art. 4)FASCHISMUS (Art. 4)

Propaganda Propaganda zurzur GründungGründung einereiner
faschistischenfaschistischen OrganisationOrganisation
ÖffentlicheÖffentliche VerherrlichungVerherrlichung von von VertreternVertretern, , 
TatenTaten, , PrinzipienPrinzipien und und MethodenMethoden derder
faschistischenfaschistischen ParteiPartei bzwbzw. . derenderen
antidemokratischenantidemokratischen ZielsetzungenZielsetzungen
StrafeStrafe von 6 bis von 6 bis zuzu 2 2 JahrenJahren GefängnisGefängnis und und 
GeldstrafeGeldstrafe von 206 bis von 206 bis zuzu 516 Euro516 Euro
WennWenn diedie TatTat rassistischerassistische IdeenIdeen bzwbzw. . 
MethodenMethoden betrifftbetrifft, von 1 bis , von 1 bis zuzu 3 3 JahrenJahren
GefängnisGefängnis und und GeldstrafeGeldstrafe von 516 bis von 516 bis zuzu 1032 1032 
EuroEuro



FASCHISTISCHE FASCHISTISCHE 
ÄUSSERUNGEN (Art. 5)ÄUSSERUNGEN (Art. 5)

FaschistischeFaschistische bzwbzw. . NazistischeNazistische
ÄußerungenÄußerungen durchdurch WorteWorte bzwbzw. . 
GebärdenGebärden in in derder ÖffentlichkeitÖffentlichkeit

Bis Bis zuzu 3 3 JahreJahre GefängnisGefängnis bzwbzw. Von . Von 
206 bis 206 bis zuzu 516 Euro 516 Euro GeldstrafeGeldstrafe



DIE RECHTSPRECHUNGDIE RECHTSPRECHUNG

DieDie ÄußerungÄußerung mussmuss diedie konkretekonkrete
GefahrGefahr einereiner NeubildungNeubildung mitmit sichsich
bringenbringen

BeispielBeispiel Saluto Romano Saluto Romano bzwbzw HitlergrußHitlergruß: : 
PersonPerson diedie mitmit einemeinem SchlagstockSchlagstock anan
einereiner ParteiveranstaltungParteiveranstaltung teilnimmtteilnimmt; ; 
AngeklagteAngeklagte diedie, , nachnach VerlesungVerlesung eineseines
UrteilesUrteiles, , simultansimultan aufstehenaufstehen, den , den 
HitlergrußHitlergruß machenmachen und “und “SiegSieg heilheil” ” 
schreienschreien;  ;  



VÖLKERMORDVÖLKERMORD

Art. 8: Art. 8: ÖffentlicheÖffentliche AnstiftungAnstiftung zumzum
VölkermordVölkermord bzwbzw. . VerherrlichungVerherrlichung
desdes VölkermordesVölkermordes

StrafeStrafe von 3 bis von 3 bis zuzu 12 12 JahrenJahren
GefängnisGefängnis

RechtsprechungRechtsprechung



RASSENDISKRIMINIERUNGRASSENDISKRIMINIERUNG

VerbreitungVerbreitung von von IdeenIdeen zurzur
RassenüberlegenheitRassenüberlegenheit, , RassenRassen--
oderoder ethnischenethnischen HassHass
AnstiftungAnstiftung zuzu DiskriminierungenDiskriminierungen
ausaus rassistischenrassistischen, , ethnischenethnischen, , 
nationalennationalen, , religiösenreligiösen GründenGründen
GefängnsisstrafeGefängnsisstrafe bis bis zuzu 1 1 JahrJahr und und 
6 6 MonateMonate oderoder GeldstrafeGeldstrafe bis bis zuzu
6000 Euro 6000 Euro 



AnstiftungAnstiftung zuzu GewaltGewalt, , ProvokationProvokation
von von GewaltGewalt, , GewaltanwendungGewaltanwendung
ausaus rassistischenrassistischen, , ethnischenethnischen, , 
nationalennationalen, , religiösenreligiösen GründenGründen

Von 6 Von 6 MonatenMonaten bis bis zuzu 4 4 JahrenJahren
GefängnisGefängnis



GründungGründung einereiner OrganisationOrganisation derenderen
ZweckZweck diedie DiskriminierungDiskriminierung bzwbzw. . 
GewaltanwendungGewaltanwendung ausaus rassistischenrassistischen, , 
ethnischenethnischen, , nationalennationalen, , religiösenreligiösen
GründenGründen beinhaltetbeinhaltet

Von 1 bis Von 1 bis zuzu 6 6 JahreJahre GefängnisGefängnis fürfür
InitiatorenInitiatoren bzwbzw. . LeiterLeiter derder OrganisationOrganisation

Von 6 bis Von 6 bis zuzu 4 4 JahreJahre GefängnisGefängnis fürfür diedie
MitgliederMitglieder



Art. 2 Art. 2 GesGes. . NrNr. 205/1993. 205/1993

ÄußerungenÄußerungen bzwbzw. . 
ZurschaustellungZurschaustellung von von 
WahrzeichenWahrzeichen, , rassistischerrassistischer
OrganisationenOrganisationen anlässlichanlässlich
öffentlicheröffentlicher VersammlungenVersammlungen

Bis Bis zuzu 3 3 JahreJahre GefängnisGefängnis und von und von 
103 bis 103 bis zuzu 258 Euro 258 Euro GeldstrafeGeldstrafe



ZugangZugang zuzu sportlichensportlichen
VeranstaltungenVeranstaltungen mitmit WahrzeichenWahrzeichen, , 
rassistischerrassistischer OrganisationenOrganisationen

HaftstrafeHaftstrafe von 3 von 3 MonatenMonaten bis bis zuzu
einemeinem JahrJahr



Art. 3 Art. 3 GesGes. . NrNr. 205/1993. 205/1993

ErhöhungErhöhung derder StrafeStrafe bis bis zurzur HälfteHälfte
bei bei jederjeder StraftatStraftat diedie ausaus GründenGründen
derder DiskriminierungDiskriminierung bzwbzw. . ausaus
rassistischenrassistischen, , ethnischenethnischen, , 
nationalennationalen, , religiösenreligiösen HassHass
begangenbegangen wurdewurde, , bzwbzw. . umum
rassistischerassistische OrganisationenOrganisationen zuzu
unterstützenunterstützen



RECHTSPRECHUNGRECHTSPRECHUNG

RassistischeRassistische ÄußerungenÄußerungen sindsind alsals
solchesolche bereitsbereits strafbarstrafbar
BeispielBeispiel Saluto Romano Saluto Romano bzwbzw HitlergrußHitlergruß
StrafbarStrafbar sindsind auchauch ÄußerungenÄußerungen wiewie
“sporco negro”, “schiaccio il negro”, “sporco negro”, “schiaccio il negro”, 
“non voglio veder marocchini davanti al “non voglio veder marocchini davanti al 
locale”, locale”, TatenTaten wiewie AusländerAusländer in in einemeinem
LokalLokal nichtnicht zuzu bedienenbedienen
FahnenFahnen mitmit demdem “Fascio littorio” “Fascio littorio” 
anlanlässlichässlich von sportlichen von sportlichen 
Veranstaltungen schwenkenVeranstaltungen schwenken



STRAFGESETZBUCHSTRAFGESETZBUCH

Verfolgungsvoraussetzungen (von Verfolgungsvoraussetzungen (von 
amtswegenamtswegen bzw. bei Strafantrag)bzw. bei Strafantrag)

Zuständigkeit (Landesgericht Zuständigkeit (Landesgericht 
bzw. Friedensrichter)bzw. Friedensrichter)



Strafantrag und Friedensrichter Strafantrag und Friedensrichter 
(Beleidigung, Drohung, Schläge, (Beleidigung, Drohung, Schläge, 
einfache Körperverletzung)einfache Körperverletzung)

Offizialdelikte: erschwerte Drohung Offizialdelikte: erschwerte Drohung 
und Körperverletzung, Nötigungund Körperverletzung, Nötigung

Im Falle des erschwerenden Im Falle des erschwerenden 
Umstandes gemäß Art. 3 Ges. 205/1993 Umstandes gemäß Art. 3 Ges. 205/1993 
sind alle Straftaten Offizialdeliktesind alle Straftaten Offizialdelikte



STRAFVERFOLGUNGSTRAFVERFOLGUNG

Notwendigkeit einer harten Notwendigkeit einer harten 
Strafverfolgung Strafverfolgung 

JugendgerichtJugendgericht

Gleichzeitig Maßnahmen zur Gleichzeitig Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung in die Wiedereingliederung in die 
GesellschaftGesellschaft



Notwendigkeit einer ständigen Notwendigkeit einer ständigen 
Beobachtung des PhänomensBeobachtung des Phänomens
Zusammenarbeit zwischen Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Pädagogischen Schulen und Pädagogischen 
Institutionen und den Institutionen und den 
PolizeiorganenPolizeiorganen
Zusammenarbeit zwischen Justiz Zusammenarbeit zwischen Justiz 
und anderen Institutionen im und anderen Institutionen im 
Rahmen der Strafverfolgung Rahmen der Strafverfolgung 


